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Bescheinigung gern. § 181 Abs. 1 Satz 2 AktG

Hiermit wird bescheinigt, dass die geänderten Bestimmungen des
umstehenden Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss des Aufsichtsrats
vom 17./20.01.2025 über die Anderung des Gesellschaftsvertrages und die
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister
eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages
übereinstimmen.

München, den 28.01.2025

Sebastian l—ferrler
Notar
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der

SFC ENERGY AG
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VUR( I( ;Ai -. 1 1 47i9111



Allgemeine Bestimmungen

§1

Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Frma der Gesellschafl lautet:

SFC EnergyAG.

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Brunnthal, Landkreis München.

(3) Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet,

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Produktion und
Vermarktung von Energieversorgungssystemen und deren Komponenten für
netzunabhängige und rietzgebundene Geräte, unter anderem auf Basis der
Brennstottzellentechnologie, die Vornahme der hierzu notwendigen
Investitionen sowie alle sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschtte.
Zum Produktporttolio zählen auch Zubehör- und Ersatzteile, insbesondere
Tankpatronen, Lösungen für die Kombination von Brennstotfzellenprodukten
mit anderen Stromquellen, -speichern und -verbrauchern sowie mechanische,
elektronische und elektrische Instrumente zur Uberwachung und Steuerung von
Produklions- und Logislikprozessen.

(2) Die Gesellschaft kann alle Geschälte betreiben, die dem Ges&lschattszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie dart Unternehmen
ähnlicher Art gründen, erwerben, deren Vertretung übernehmen oder sich anihnen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten, sie darl auchUnternehmen oder Teile von Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art pachten.
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§3

Ueschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr,

§4

Bekanntmachungen und JnformaUonen

(1) Die Bekanntmachur der Gesellschaft erfolgen ausschliel3uch imBundesanzeiger

(2) Inlormationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaftkönnen mit deren Zustimmung auch im Weqe der Datenfernübertragungübermittelt werden,

II. Grundkapital und Aktien

§5

() Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 17.381.691 (in Worten: siebzehn
Millionen dreihunderteinundachtzigtausendsechshunderteinundneunzjg Euro).

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in Stück 17.381.691 nennwertlose Stückaktien
(3) In Höhe von ELlA 102.050,00 wurde das Grundkapital durch Formwechsel derSFG Smart Fuel Cell GmbH erbracht.
(4)

(Einstweilen frei)

(5) (Einstweilen frei)

‘‘JI)I:$.,;AI2(il )3791(I t24(t1I 1)004



(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. August 2025 mit ZustFmmung des

Aufsichtsrats durch Ausgabe neue; af den Inhaber lautender Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen einmalig &ler mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 1.736.369,00 zu erhöhen

(Genehmigtes Kapital 2023) und dabei gemäß § 6 Abs 4 der Setzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der

Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Den Aktonären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können

auch von einem oder mehreren Kreditistituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum

Bezug anzubieten (mtteIbares Bezugsrecht).

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrets das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder

mehrmalig auszuschliel3en,

a) soweit dies zum Ausgleich von Sienbeträen erforderlich ist;

b) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandlunqsrechten bzw. Wandlungapflichten aus

Schuldverschreibungen oder Genussrechten mit Wandlungs- und/oder Optlonsrechten bzw. einer

Wandlungspfßcht ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es Ihnen nach Ausübung

des Options- bzw. Wendlungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungspflicht als Aktionär zustünde;

c) soweit die neuen Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und das rechnerisch auf die ausgegebenen

Aktien entfallende Grundkapital insgesamt 10% des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens

noch in, Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreitet (Höchstbetrag“) und der Ausgabepreis der

neu auszugebenden Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher

Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festiegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet;

d) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen, insbesondere in Form von Unternehmen, Teilen von Unternehmen,

Beteiligungen an Unternehmen oder Forderungen oder sonstigen Vermnögensgegenständen (wie z.B. Patente,

Lizenzen, urheberrechtIich Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie sonstige Immaterialgüterrechte),

ausgegeben werden; oder

e) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlagen in Gestalt von Bord-, Tantieme oder vergleichbaren

Vergütungsansprüchen an Vorstandsmitglieder der SFC Energy AG ausgegeben werden.

Die unter vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien sind insgesamt auf einen

Betrag beschränkt, der 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und Zwar weder mmi Zeitpunkt des Wirksamwerdens

dieser Ermächtigung noi im Zeitpunkt der erstmaligen Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf vorstehende Begrenzung

sind Aktien anzurechnen, die (1) während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund

anderer Ermächtigungen in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von der

Gesellschaft ausgegeben oder veräußert werden, oder (ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen oder

Genussrechten mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. einer Wandlungspflicht ausgegeben werden bzw.

auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen bzw. Genusorechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung

unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.

Eine Anrechnung, die nach dem vorstehenden Satz wegen der Ausübung von Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von

neuen Aktien gemäß § 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (ii) zur Veräußerung von

eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 185 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur Ausgabe von Wendel- und/oder

Optiorisschuldverschrelbungen gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für

die Zukunft, wenn und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), von der

Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die

Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Der Aufsichtsrat Ist ermächtigt, die Fassung des § 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2023 sowie nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.



(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.736.369,00 durch Ausgabe von bis zu
1.736.369 neuen, auf den inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapita!s von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 16. Mai 2024 unter
Tagesordnungspunkt 8 lit. a) beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft
oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften gegen
Barleistung begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf neue au!
den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine
Wandlungspflicht oder ein Andienungsrecht begründen. Die bedingte
Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch gemacht wird, wie die zur Wandlung verpflichteten
inhaber bzw. Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder wie Andienungen
von Aktien aufgrund von Ersetzungsbefugnissen der Gesellschaft erfolgen und
soweit nicht eigene Aktien oder neue Aktien aus einer Ausnutzung eines
genehmigten Kapitals zur Bedienung eingesetzt werden. Die neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien nehmen, sofern sie durch Ausübung von
Wandlungs- bzw. Bezugsrechten bis zum Beginn der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen, von Beginn des vorhergehenden
Geschäftsjahres, ansonsten jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie durch Ausübung von Wandlungs- bzw. Bezugsrechten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2024 anzupassen sowie alle
sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächiigungszeitraums sowie
im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2024 nach Ablauf der
Fristen für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die
Erfüllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten.



Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.282.000, durch Ausgabe von bis zu1.282.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag(Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligenBetrag des Grundkapitals von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).Das Bedingte Kapital 2020 dient ausschließlich der Gewährung neuerStückaktien an Inhaber von Optionsrechten, die gemäß Ermächtigungsbeschlussder Hauptversammlung vom 19. Mai 2020 unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a)durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zudem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses festgelegtenAusübungspreises. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweitdie Inhaber der Optionsrechte von diesen Gebrauch machen. Die neuen Aktiender Gesellschaft, die aufgrund der Ausübung der Bezugsrechte ausgegebenwerden, sind erstmals für das Geschäftsjahr dividendenberechtigt, für das zumZeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über dieVerwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der Vorstand wirdermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingtenKapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen.

I47v 4%(,)( Ifl)I



§6

Aktien

(1) Die Aktien lauten aulL den Inhaber.

(2) Form und Inhalt der Aktienurkuriden und etwaiger Gewinnanteils- undErneuerungsscheine bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit demAuts4chtsrat. Die Gesellschaft kann die Aktien ganz oder teilweise inAktienurkunden zusammenfassen, die eine Mehrzahl von Aktien verbriefen(Globalaktien, Sammelurkunden). Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefen0seines Anteils ist ausgeschlossen.
(3) Trifft im Falle der Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluss keine ßestimmungdarüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber oder auf den Namen lauten sollen,so laufen sie ebenfalls auf den Inhaber.

(4) Bei Ausgabe neuer Aktien kann tr diese eine von § 60 Abs. 2 Satz 3 AkiGabweichende Gewinnanteitsberechtigung testgeetzt worden.

III.. Verfassung und Verwaltung der Aktiengesellschaft
A. Vorstand

§7

Zusammensetzung des Vorstands

(1) Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren tvlitgliedem.
(2) Der Aufsichtsrat bestetlt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Auchwenn das Grundkapital mehr als EUR 3.000.000,00 beträgt, kann derAufsichtsrat bestimmen, dass der Vorstand nur aus einer Person besteht. Erkann ein Mitglied zum Vorsitzenden oder zum Sprecher des Vorstandsernennen. Die Bestellung eines stellvertretenden Vorsitzenden sowie vonstellvertretenden Vorstandsmitgliedern ist zuläss g



§8

ceschaftsführung

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gos&lschalt nach Maßgabe der Gesetze,der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu erlassendert Geschäftsordnung fürden Vorstand. Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung festzulegen oderim Einzelfall zu beschließen, dass bestimmte Geschäfte des Vorstandes imInnenvorhältjs der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen; der Aufsichtsratkann seine Zustimmung für einen bestimmten Kreis von Geschäften undMaßnahmen allgemein oder für den FaH, dass das einzelne Geschallsbestimmten Bedingungen genügt, im Voraus erteilen,

§9

Vertretung der Gesel‘schaft

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vortritt dieses die Gesellschaft allein. Sindmehrere Vorstandsrnflglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch ZweiVorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammenmit einem Prokuristep vertreten,
(2) Der Aufsichtsrat karin einem, mehreren oder allen VorstandsmitgliedernEinzelvertrelungsbefugnjs erteilen.
(3) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder allgemein oder für den inzlfajlermächtigen, die Gesellschaft bei Rechfsgescäf mit sich als Vertreter einesDritten zu vertreten, § 112 AktG bleibt unberührt.

8. Aufsichtsrat

§10

Zusammensetzung und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus vier Mitgliedern,(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmltgljeder erfolgt für den Zeitraum bis zur Beendigung
der Hauptversammlung die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung bei der Wahl
keine kürzere Amtszeit festlegt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl ist zulässig. Bei
Vorschlägen der Verwaltung zur Wahl von Mitgliedern des Aufsjcfltsrats soll
darauf geachtet werden, dass dem Aufsichtsrat jederzeit eine ausreichende
Zahl unabhängiger Mitglieder angehören, die über die zur ordnungsgeß
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Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
fachgllchen Erfahrungen verfügen.

(3) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewählies Mitglied vor Ablauf seiner
Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so 0tI für dieses in der nachsten
Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen werden, es sei denn, für das
ausgeschiedene Mitglied ist ein Ersatzmitglied nachgerückt. Das Amt eines
nachgerückteri Ersatzmitglieds erlischt mit Ablauf der Amtszeit des
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitgieds. Die Wahl eines Nachfolgers eines vor
Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Autsichtsratsmitgiieds erfolgt, soweit
bei der Wahl keine andere Amtszeit bestimmt wird, für den Rest der Amtszeit
des ausgeschiedenen Mitglieds.

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden
Autsich(sratsmitglieder Ersatzmitglieder wählen, die in der bei der Wahl
festzulegenden Weise Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn
Aufsichtsratsmitglieder vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden

§11

Amtsniederlequng

Jedes Aufsichtsratsmitg!ied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund jederzeit
mit einer Frist von einem Monat durch Erklärung in Textiorm (insbesondere per
E.Mail) gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des
Aufsichtsrates zum Monatsende niederiegen, Das Recht zur Amtsniederlegung
aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

§12

Vorsitz) Geschäftsordnung

(1) Der Aufsichtsrat wäht aus seiner Mitte ein‘‘n Vorsitzenden und einen
Stellvertreter. Die Wahl erfolgt jeweils für 1‘e Amtszeit des gewählten
Aufsichtsratsrnitglieds.
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(2) Scheiden der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,so hat der Auf&chlsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit desAusgeschiedenen vorzunehmen.
(3) Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschafisordnung geben.

§13

Einberufung und Beschlussfassung

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden mit einer Fristvon vierzehn Tagen schriftlich oder per Telefax einberufen. Bei der Berechnungder Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzungnicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Fristabkürzen und auch mündlich, fernmündlich, telegrafisch oder per elektronischerPost (Email) einberufen. In der Einladung sind dte einzelnen Gegenstände derTagesordnung anzugeben. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden im Fallseiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet(Sitzungsvorsitzender).
(2) Schriftliche, telefonische, femschrittliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel derTelekommunikation durchgeführte Sitzungen und Beschlusstassungen sindzulässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzendo dies für den Einzelfall bestimmt undihnen kein Mitglied widerspricht. Die durch solche Stimmabgabe gefasstenBeschlüsse sind nachträglich schriftlich zu bestätigen. Im übrigen gelten dieBestimmungen dieses §13 entsprechend.

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletztbekannt gegebenen Anschrift eingeladen sind und alle Mitglieder an der Sitzung
teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können durch ein anderes
Autsichtsratsmitglied Ihre schriftliche Stimmabgabe überreichen lassen. Sie
gelten insoweit als Sitzungsteilnehmer. Die Beschlussfassung über einen
Gegenstand der Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur
zulässig, wenn kein anwesendes Aufsichtsratsmitgtied der Beschlussfassung
widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Falte
Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Aufsichtsratsvorsitzenden
testzusetzenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu widersprechen
oder ihi Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn
keines der abwesenden Autsichtsratsmitgheder innerhalb der vom
Autsichtsratsvorsi?zenclen festgesetzten Frist widerspricht.(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst,
soweit nicht gesetzlich, nach dieser Satzung oder in der Geschäftsordnung des
Aufsichtsrats etwas anderes bestimmt ist. Dies gilt auch für Wahlen.
Stimmenthaltungen werden als NeinStlmmen gewertet.
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(5) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine vom Sitzungsvorsitzej8 zuunterzeichnende Niederschrift anzufertigen In der Niederschri sind Ort undDatum der Sitzung, ihre Teilnehmer, d Gegensrnde der Tagesordnung derwesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse einschließlichAbstimmungsergebnis festzuhalten. Über die gemäß Abs. (2) gefasstenBeschlüsse fertigt der Aulsichtsratsvors,t7eflde eine entsprechendeNiederschrift an.

(6) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb von zweiMonaten nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage gelten gemacht werden.

§14

Aufgaben und Befugnisse

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsfühwng des Vorstands der Gesellschaft zuüberwachen

(2) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsariderungen berechtigt, die nurdie Fassung betreffen.

(3) Willenserklärungen des Aufsichisrats werden namens des Aufsichisrats durchden Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreterabgegeben.

§15

Schweigepf,jcht

(1) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlichBetriebs. oder Geschäftsgeheimnisse die ihnen durch ihre Tätigkeit bekanntgeworden sind, haben die Aufsichtsratsmitgljerjer Stillschweigen zu bewahren.Bei Sitzung des Aufsiohisrats anwesende Personen, die nichtAufsichtsratsmilgljeder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu
verpflichten.

(2) Vertrauliche Angaben im Sinne des Abs. (1) sind alle Angaben, die der
Mitteilende ausdrücklich als geheimhaltungspfl,chtjg bezeichnet und bei denen
bei verständiger wirtschaftlicher Betrachtungsweise nicht auszuschließen ist,
dass die Interessen der Gesellschaft bei ihrer Offenbarung beeinträchtigtwerden könnten. Geheimnis im Sinne des Abs. (1) ist jede mit demunternehmerischen und betrieblichen Geschehen in unmittelbarem oder
mittefbarem Zusammenhang stehende Tatsache die nur einem beschränktenPersonenkreis bekannt ist, von der bei verständiger wirtschaftlicherC ;%f. U, I4%‘P4i



Betrachtungsweise anzunehmen ist, dass ihre Geheimhattung vomUnternehmensträger gewünscht wird und an deren Geheimhaltung im Interessedes Unternehmens ein Bedürfnis nicht zu verneinen ist.
(3) Beabsichtigt ein Autsichtsratsmitglied, Informationen an Dritte weiterzugeben,so hat es dies dem Aufsichtsrat zuvor unter 8ektnntgabe der Personen, an diedie Information erfolgen soll, mitzuteilen. Dem Aufsichtsrat ist vor Weitergabeder Information Gelegenheit zur SleHungnahme zu geben, ob die Weitergabeder Information mit den Abs. (1) und (2) vereinbart ist. Die Stellungnahme wirddurch den Vorsitzenden abgegeben.

§ 15 a

Informationsanspruch der Aufsichtsratsmitglieder

Ergänzend zu den geselzhchen Ansprüchen stehen denAufsichtsratsmitgliedern nach Erlöschen ihres Amtes bis zum Ablauf derVerjährungsfrist der § 116, 93 Abs. 6 AktG Einslchts- und Kopierrechte in dieUnterlagen der Gesellschaft hinsichtlich ihrer Aufsichtsraistätigkeit,insbesondere in Aufsichtsratsbeschlüsse, sowie -protokolle, zu, soweit gegensie aufgrund ihrer Tätigkeit als ehemaliges Autsichtsratsmitghed strat-,verwaltungs- oder zivilrechtliche Verfahren anhängig sind oder unmittelbarbevorstehen.

§16

Verguturig der Autsichtsratsmitgtieder, D&O-Versicherung

(1 Jede.s Mitglied des Aufsic[itsrats erhält eine jährliche feste Ve.rgutung in Hohe von EIJR 35.000,00. DerVorsitrende des Aufsichtsrats erhält eine jährliche fesin Vergötung in Höhe von EUR 70000,00, seinStellvertreter in Höhe von EUR 45.000,00.

(2) Der Vorsitzonde des Prüfungsausschussas erhält eine zusäliche jährliche feste Vergütung in Höhe von FUR10.000,00, der stellvertretende Vorsitzende erhält eine zusätzliche jähdiche feste Vergütung in Höhe von EUR7.500,00 jedes andere Mitglied in Höhe von EUR 5.000,00. Der Vorsit.zende eines anderen mindestens einmalim Jahr tätig gewordenen Ausschuse.s erhält eine zusäaliche jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR10.000,00, der stellvertretende Vorsitzende erhält eine zusätzliche jährliche feste Vergütung in Höhe von EUR7.500,00; jedes andere Mitglied in Höhe von EUR 5.000,00. Ausschusstätigkeite.n werden fur höchstens einenAusschuss berücksichtigt, wobei bei Überschreiten dieser Höchstzahl die höchste dotierte Funktion meflgeblichist.



(3) Aufsich smitgliedei die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder einem Ausschussangehören oder den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat oder den Vorsitz oderstellvertretenden Vorsitz in einem Ausschuss führen, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.
(4) Die Vergütung ist nach Ablauf des jeweiligen Geschaftajahres zu zahlen.

(5) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedem die durch die Ausübung des Amts entstehenden Auslageneinschließlich einer etwaigen auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallenden Umsatzsteuer(Mehrwertsteuer). Der Auslagenersatz erfasst auch die Verauslagung für die Verteidigungskosten ausstrafrechtlichen Errnittlungs- und Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit alsAufsichtsratsmitylied stehen, einschließlich des für Internationale Großsozietäten oder entsprechendenSpezialkanzleien marktüblichen Honorars für die vom Aufsichtsretsmitglied frei zu wählenden Rechtsanwälte.
(6) Mit Antritt ihrer Tätigkeit haben die Aufslchtsmitglieder einen Anspruch gegen die Gesellschaft auf Einbeziehungin eine von den Vorstandsmitgliedern separ-ate, angemessene D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt mit einerDeckungssumme von mindestens EUR 15.000.000,00. Für den Fafl, dass die Deckungseumme durch andereSchadensereignisse aufgebraucht wurde, ist der Gesellschaft durch den D&O-Versicherer ein Recht aufWiedrauff0llung eingeräumt, von dem die Gesellschaft im Interesse des Aufsichtsratsmitgliedes unaufgefordertGebrauch machen wird.

— Es besteht Versicherungsdeckung audi für im oder aus dem Ausland und/oder nach ausländischemRecht gegen das Aufsichtsratsmitglied geltend gemachte Ansprüche, insbesondere Punitive und/oderExemplary Damages nach USarnerikanischen und kanadischen Recht sowie Schäden im Zusammenhangmit Vcjrschnften/Verhaltensweiseri der United States Securities and Exchange Commlsion (SEC), soweitrechtlich zulässig.

— Die Versicherungsdeckung umfasst die Übernahme von Verteidigungskosten des Aufsichtsratsmitgliedseinschließlich des für internationale Großsozietäten oder entsprechenden Spezialkarizleien marktüblichenHonorars für die vom Aufsichtsratsmitglied frei zu wählenden Rechtsanwälte.

Der Anspruch umfasst zeitlich Versicherungsschutz für die gesamte Amtszeit des jeweiligenAufsichtsratsmitglieds sowie nach Erlöschen des Aufsicht.sratsmandates den Zeitraum bis zum Ablauf derVerjährungsfrist der § 116, 93 Abs. 6 AktG. Für die Zeit, in der der Versicherungsschutz nach Erlöschendes Aufsichtsratsmandates fortbesteht, ist das ehemalige Aufsichtsratsmitglied im Rahmen der D&OVersicherung den aktuellen Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern gleichzustellen. Insbesondere ist dieDeckungshöchstsumme gleichmäßig unter diesen aufzuteilen.

— Sollte der vorstehend beschriebene Mindeststaridard aufgwnd von Veränderungen im D&OMarktzukünftig nicht oder nicht mehr zumutbar aufrechterhalten werden können, hat die Gesellschaft einen
Versicherungsschutz zu verschaffen, der dem beschriebenen Mindeststandard unter den dannbestehenden Marktverhältnissen am nächsten kommt.

(7) Die vorstehenden Regelungen sind erstmals für das am 1. Januar 2023 beginnende Geschäftsjahr anwendbarund ersetzen ab diesem Zeitpunkt die bisherige Satzungsregelung.



G. Hauptversammlung

§17
Ort und Einberufung der HauPtverammIung; Teitn&m der Orqanmftg?jeder; virtuJc Hauptversammlung

(1) Die hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einemdeutschen Börsenpiatz statt, Der Hauptversammlungsort ist in der Einladunganzugeben.

(2) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammtung angekündigt ist, kann derVorsitzende der Hauptversammlung die Teilnahme an der Hauptversammlungund die Teilnahme an den Abstimmungen in der Hauplversan‘mlug auch über
elektronische Medien zulassen, soweit dies gesetzlich zulässig Ist. Der
Vorstand ist ermächtigt Vorzusehen dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne
an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischerKommunikation abgeben dürfen (Briefwahl), soweit dies gesetzlich zulässig ist.
Die dem Vorstand zu diesen Verfahren getroffenen näheren Bestimmungen
werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht,(3) Die Hauptversammlung kann in Bild und Ton übertragen werden. Die
EntschicJung hierüber trifft der Vorsitzende der Hauptversamjg(4) Ole Hauptversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand
einberufen.

(5) DIe Hauptversammlung ist mindestens 36 Tage vor dem Tag der Versammlung
einzuberufen, Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung
sind nicht mitzurecirnen.

(6) Die ordentlic$ie Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate eines
jeden Geschäftsjahres abgehalten, Au(3erorcfentgiche Hauptversammlungen
können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft
erforderlich scheint.

(7) Der Vorstand ist )r bis zum Ablaur des 31. Augu 2025 stattfIndende Hauptversammlungen e8chHgt

voauselen, dass die Hauptversammlung ohne physith Psenz der Aonä oder lhr
am

Oft der Hauptversammlung abgehalten wird (vieI{ Hauptversammlung)

(8) Ole Mitglieder des Vorstands und des Aufstcht,-a sollen an der Hauptve,san,mlung persönlich teilnehmen,

Mityliecjer des Aufichts,-5
— mit Ausnahme des Versammlungslejters sofern dieser ein Mitglied des

Ausidfm ist können auch im Wege der ßild- und Tonobertragung an der Hauptversammlung teilnehmer,

wenn ihnen dne persö,,liche Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung aufgrund einer unangemessen langen

Reiserjauer oder ihres notwendigen Aufenthalu an einem and,n Ort nicht ode, nur mit erhebli,em Aufwand

möglich wäre oder wenn die Hauptvermmlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wIrd.
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Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung



(1) Aktionare, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrechtausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldungmuss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adressein Textform ( lZ6b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestenssechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag derHauptversammlung und der Tag der Anmeldung sind nicht mitzurechnen.(2) Für den Nachweis der Berechtigung der Aktionäre zur Teilnahme an derHauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist zudem einbesonderer Nachweis des Aritedsbesitzas erforderlich. Ein Nachweis über denAnteilsbesitz durch den Letztintermedir gemäß § 67c Abs. 3 AktG ist hierfür injedem Fall ausreichend. Der Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss deszweiundzwanztgsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und derGeselischalt unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestenssechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag derHauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.(3) Das Siimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilungder Vollmacht, ihr Widernäf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüberder Gesellschatt bedürfen der Texttorm. Die Übermittlung des Nachweises derBevollmächtigung kann auch per E-Mail oder über einen anderen von derGesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg erfolgen. DieEinzelheiten werden, zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlungbekannt gemacht. Die vorstehende Regelung gilt nicht für die Bevolimächtigungvon (ntermediären (insbesondere Kreditinstituten) Aktionärsvereinigungen undanderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungengleichgestellten Personen; insofern gilt § 135 AkIG.

§ 19
Vorsitz In der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates
oder ein von den Mitgliedern des Aufsichtsrates zu bestimmendes
Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass kein Mitglied des Aufsichtsrats den
Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch die Hauptversammlung gewählt.(2) Der Vorsitzende bestimmt die Art der Abstimmung und die Reihenfolge, in
welcher die Verhandlung und Beschlussfassung über die Gegenstände der
Tagesordnung stattfinden soll.

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Akbonare, im FaH einer virtueBen Kauptversamrnlung
zudem ihr Nachfragerecht und ihr Fragcreuht zu neuen Sachverhalten, zeitlich angemessen beschränken; er

kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den
Tagcsordnungspuakten sowie des einzelnen Rede- oder Fragebetrags angemessen festsetzen.
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§ 20

Beschlussfassungen der Hauptversammlung

(1) Jede Aktie gewährt eine Stimme.
(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfnn der gesetzlich bestimmtenStimmenmehrheit und, soweit eine Kapitalmehrt‘,ejt erforderlich ist, dereinfachen Mehrheit des bei der Beschlussfass{Jng vertretenen Grundkapitais,soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderesvorschreiben, Eine Aufhebung oder Änderung von § 20 Abs. 2 Satz 1 sowiedieses § 20 Abs. 2 S. 2 der Satzung bedürfen einer Mehrheit von mindestensdrei Viertel des bei Beschlussfassung vertretenen Grundkapjtals,

Änderungen des § iSa bedürfen einer qiial1izierten Stimmmehrhe;t vor,mindestens o % des bei der Beschlussfassuiig vertretenen Kapitals. EineÄnderung des § 20 Abs. 2 Satz 3 bedarf ebenfalls einer Mehrheit vonmindestens 90 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals.(3) im Falle der Sttmmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen1 ein Antrag alsabgelehnt.

(4) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nichterreicht wird, tlndet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen stall, die diehöchsten Stimmzahjen erhalten haben. Bei gleicher Stjrnmzaht im zweitenWahlgang entscheidet das Los.

IV. Rechnungslegung und Gewinnverwendung

§21

Jahresabschluss; Lagebericht

(1) Der Jahresabsohluss ist stets durch einen Wirtschaftsprüfer (Abschiussprüfer)zu prüfen. Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen denJahresabschfuss sowie den Lagebericht für das vorhergehende Geschäftsjahraufzustellen und mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewjnnsunverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen
(2) Der Jahresabschluss der Lageberjcflt der Bericht des Aufsichtsrates und derVorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgew,nnes sind von derEinberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen derGesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen
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IV. Sch$ussbest,mmungen

§ 22

AufIÖsuflg der Gesellschaft

Ein Beschluss der Hauplversammlung über die Auflösung der Gesellschaftbedarf einer Mehrhst von 80 % des gesamten stimmberechtjgten Grundkapitajsder Gesellschaft.

§ 23

SaIvatorjsche Klausel

Falls einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam sein sollten oder dieseSatzung Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigenBestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist im Wege derSatzungsäncierung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, welche demSinn und Zweck der Unwirksamen Bestimmung am nachsten kommt.

§ 24

Formwechsejauafld Gründungsau,afld

(1) Die Gesellschaft trägt die Kosten der Umwandlung einschließlich derEintragung ins Handelsregister und der Bekanntmachung bis zu einem Betragvon EIJH 51.000,oo (Formwechseiaufwafld)
(2) Die Regelung über den Gründungsaufw des SFC Smart Fuel Gell GmbHlautete: Die Gesellschaft trägt den Grünciungsaufwafld (insbesondere Notar-,Gerichts- und sonstige Rechts. bzw. Steuerberatungskostefl) in Höhe von bis

zu EUR 2.000,00.
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